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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115;

EStG 1972 §7 Abs1;

EStG 1988 §7 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Abgabenbehörde ist befugt, die Schätzung der Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes durch den Abgabep<ichtigen

auch dann zu überprüfen und allenfalls von ihr abzuweichen, wenn sie die vom Steuerp<ichtigen geschätzte

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in den Vorjahren unbeanstandet ließ. Dem Grundsatz von Treu und Glauben ist

nur dann Bedeutung beizumessen, wenn die Abgabenbehörde selbst die später als unrichtig erkannte AfA-

Berechnung veranlaßt hat (Hinweis E 12. 9. 1988, 88/14/0162).
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